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Warum nicht beispielsweise 

am Abend oder Samstag 

arbeiten, wenn ich dafür 

meine Wochenarbeitszeit 

flexibler gestalten kann? 

  Das geht …

> Flexibilität nutzen, stützen und fordern
Arbeitszeit

Arbeit wird zunehmend in Leistungen gemessen und nicht in den dafür zur Verfügung 
stehenden Stunden. Die arbeitsvertragliche Vereinbarung einer Stundenzahl wird 
zum Sicherungsrahmen: Die Mitarbeitenden können nicht ausgenutzt werden, 
der Dienstgeber verfügt über eine Kontrollmöglichkeit. Gleitzeit ist in vielen 
Einrichtungen schon Praxis. 
Manche Einrichtungen gehen einen Schritt weiter: Mit der Mitarbeitervertretung 
werden flexible Arbeitszeiten bzw. Vertrauensarbeitszeit vereinbart. Aufgaben 
werden eigenverantwortlich erledigt, der Mitarbeitende steuert sein Zeitbudget 
weitgehend selbstständig.
Wenn es keine notwendig festen Zeiten wie Sprechzeiten oder Öffnungszeiten 
gibt, kann mit dem jeweiligen Vorgesetzten und in Abstimmung mit der MAV eine 
individuelle Arbeitszeit vereinbart werden, die die Erfordernisse der Familientätigkeit 
berücksichtigt. Mehrarbeitsstunden können auf ein Arbeitszeitkonto gebucht 
werden.
Im Bischöflichen Generalvikariat Hildesheim wurde eine Dienstvereinbarung zur 
„Flexiblen Arbeitszeit“ kontraktiert , die sehr viel individuellen Spielraum gibt. 

BGV (realisiert), Gemeinden und Einrichtungen 
(vgl. § 11 Arbeitsvertragsordnung des Bistums Hildesheim – AVO)
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> Arbeitszeit sparen und ausgeben, wenn es eng wird
Arbeitszeitkonto

Für jeden Mitarbeitenden im Bistum wurde durch Koda*-Beschluss ein sogenanntes 
Arbeitszeitkonto eingerichtet. Hier können Zeitguthaben aus Mehrarbeit oder 
umgewandelte Zeitzuschläge auf- und abgebucht werden. Arbeitszeiten werden 
„gesammelt“ und bei Bedarf in Anspruch genommen werden.
Wird es in der Familie mal eng – der Partner steht nicht zur Verfügung, lange 
Krankheiten der Kinder – dann kann die Arbeitszeit je nach Kontostand sogar bis ins 
Minus reduziert werden, ohne dass Entgelteinbußen hinzunehmen sind.
Normalerweise darf die Zeitschuld nur bis zum Einfachen der wöchentlich zu 
leistenden Stunden betragen – bei Mitarbeitenden mit Familienverpflichtungen 
allerdings bis zum Dreifachen. 

Gemeinden, Einrichtungen und BGV (vgl. §§ 11 und 11a  AVO)

> Wer reduziert, der wird belohnt
Familien-SparZeit

Das Arbeitszeitmodell „SparZeit“ der Hildesheimer Bistums-Koda will die Reduzierung 
von Arbeitszeiten anregen und fördert sie durch einen finanziellen Bonus. 
Es  stützt besonders die Familientätigkeit, indem es durch eine faktische Erhöhung 
des Stundenlohns die finanziellen Einbußen verringert. Dadurch wird attraktiver,
die Familie auf Zeit in den Mittelpunkt des Engagements zu stellen. 

Gemeinden, Einrichtungen und BGV (vgl. § 11d  AVO)

Sparen Sie in entspannten 

Zeiten, vielleicht sogar 

mehrere Wochen und stimmen 

Sie dies mit Ihrem Dienstgeber 

sorgfältig ab.

Wenn Sie Ihre Arbeitszeit 

mindestens um ein Drittel wegen 

Familientätigkeiten befristet 

reduzieren, erhalten Sie einen 

Bonus auf das Entgelt. Wer z.B. 

zehn Stunden weniger arbeitet, 

dessen Entgelt reduziert sich 

lediglich um den Gegenwert von 

acht Stunden.

*Kommission zur 

Ordnung des Diözesanen 

Arbeitsvertragsrechtes
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> Zeit für die Familie sparen
6+1 (Sabbaticals)

Das Arbeitszeitmodell 6+1 ist eine spezielle Variante des Arbeitszeitkontos. Sechs 
Monate, Quartale oder Jahre wird die vereinbarte Zeit gearbeitet bei reduziertem 
Lohn. Im 7. Monat, Quartal oder Jahr erfolgt die Freistellung von der Arbeit bei 
Fortzahlung der Entgelte.
Im Zeitraum vermindern sich Urlaub und Entgelt absolut, erhöhen sich aber relativ – 
ähnlich wie bei „SparZeit“. Der Dienstgeber zahlt einen Zuschuss zu 6+1.
Diese Variante ermöglicht insbesondere Familien bei vorausschauender Planung 
mehr Flexibilität.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. § 12 AVO)

> Den Start ins Familienleben leichter machen
Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld

Der Staat fördert Paare, die Kinder wollen und erziehen.
Eine Frau erhält insgesamt 14 Wochen Mutterschutz und während dieser Zeit ihr 
durchschnittliches Nettoentgelt weiter. Die Aufwendungen trägt der Dienstgeber, 
der einen Krankenkassenzuschuss erhält.
Anschließend können Eltern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes 
Elternzeit beanspruchen. Ein Jahr dieses Zeitraumes kann auf Antrag auch später, 
bis zum Vollendung des 8. Lebensjahres, genommen werden.
Während der Elternzeit besteht Kündigungsschutz.
Gestaffelt gewährt der Staat Kindergeld.
Das seit 2007 gewährte Elterngeld wird für 12 Monate gezahlt. Wenn beide Eltern 
sich beteiligen, hat man zusätzlich Anspruch auf zwei Monate Bonus. Das Elterngeld 
ist entgeltabhängig gestaffelt und beträgt maximal 1.800 € pro Monat.
Kinderbetreuungskosten können bis zu 4.000 € p.a. von der Steuer abgesetzt werden.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. www.familien-wegweiser.de) 

Sie wollen mal sechs Wochen 

Urlaub mit Ihren Kindern 

machen oder sich Ihren alten 

Eltern widmen? Dann kann 

6+1 für Sie eine interessante 

Variante sein.

Unter bestimmten 

Voraussetzungen sind sogar 

Großeltern berechtigt, für ihre 

Enkel Elternzeit in Anspruch zu 

nehmen. 

Im Bischöflichen 

Generalvikariat berät Sie dazu 

die Familienbeauftragte in der 

Personalabteilung. 
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Mit diesem Zeitguthaben 

können Sie noch flexibler auf 

Unvorhergesehenes in der 

Familie reagieren.

Wenden Sie sich an die Haupt-

abteilung Personal/Verwaltung.

> Mehr gemeinsame Freizeit 
    15 Tage Familienzeitguthaben

Mitarbeitende erhalten einmalig bei der Geburt eines Kindes ein Familienzeitgut-
haben in Höhe von 15 Arbeitstagen. Das Zeitguthaben kann als volle oder halbe 
Arbeitstage vom Langzeitkonto abgebucht werden und muss sechs Jahre nach der 
Geburt des letzten Kindes aufgebraucht sein.

Gemeinden, Einrichtungen und BGV (vgl. § 11b AVO)

> Kleingeld ist auch Geld
    Geburtsbeihilfe

Bei der Geburt eines Kindes erhalten Mitarbeitende einen Geburtsurlaub von vier 
Tagen. Auf Antrag kann dieser Geburtsurlaub in eine Geburtsbeihilfe (360,00 €) 
umgewandelt werden. 

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. § 24 AVO)

> Ganz für die Familie, aber der Arbeitsplatz bleibt erhalten
    Sonderurlaub
 
Sonderurlaub – z.B. nach der Elternzeit -  kann ohne zeitliche Begrenzung vereinbart 
werden, sofern betriebliche Interessen dem nicht entgegenstehen. Weitere 
Bedingungen werden an eine entsprechende Vereinbarung nicht geknüpft.
Abhängig von der zeitlichen Länge kann u.U. auch die Rückkehr an den 
Ausgangsarbeitsplatz vereinbart werden.
Während der intensiven Phase der Kinder- oder Pflegezeit erleichtert Sonderurlaub 
die Konzentration auf die Familie in der Gewissheit, später an einen Arbeitsplatz 
zurückkehren zu können.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. § 29 AVO)

Das Bistum zahlt Ihnen 

bei der Vereinbarung eines 

längeren Sonderurlaubs unter 

bestimmten Umständen 

einen Bonus im Rahmen des 

Projektes „Wechseln“.
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Schnuppern Sie die vertraute 

Luft und halten Sie Kontakt.

Ihr Dienstgeber hat neue 

Software eingeführt? Dann 

machen Sie sich fit, damit 

Sie nicht in den ersten 

Tagen frustriert vor dem 

Bildschirm sitzen.

> Im Bilde bleiben
Kontaktprogramm Elternzeit

Mindestens einmal jährlich werden alle Kolleginnen und Kollegen, die in Elternzeit 
oder Sonderurlaub sind, eingeladen und über die Entwicklungen der kirchlichen 
Arbeit informiert.
Sie erhalten Angebote zur Weiterbildung und werden regelmäßig über aktuelle 
Entwicklungen an Ihrem Arbeitsplatz unterrichtet.

BGV

> Im Stoff bleiben
Qualifizierungen

Wenn Eltern Kinder bekommen, scheidet ein Partner – meistens die Frau – für kürzere 
oder längere Zeit aus dem Erwerbsarbeitsleben aus: Elternzeit und Sonderurlaub 
ermöglichen das.
Damit fachlich der Anschluss nicht verloren geht, können die Pausierenden während 
dieser Phase an allen internen Maßnahmen der Personalentwicklung teilnehmen. 
Auch externe Qualifizierungen werden gefördert – wie bei jedem anderen 
Mitarbeitenden.
Die durch Sie aufgewandte Zeit wird Ihrem Arbeitszeitkonto gut geschrieben.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. § 6 AVO)
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Eigentlich wollen Sie wieder 

Vollzeit arbeiten, wissen 

aber nicht, ob es mit der 

Kinderbetreuung durch die 

Großeltern so funktioniert. 

Obwohl Sie eine volle Stelle 

beanspruchen können, 

arbeiten Sie zunächst nur 

halbtags. Weitere Einzelheiten 

sprechen Sie mit Ihrem 

Vorgesetzten ab.

Darüber hinaus gibt es eine 

große Bereitschaft aller 

kirchlichen Dienstgeber im 

Bistum, auf solche Notlagen 

individuell flexibel zu reagieren. 

Wenden Sie sich im Streit- und 

Krisenfall an die HA Personal/

Verwaltung im BGV.

> Erst testen, dann entscheiden
Rückkehr nach Elternzeit oder Sonderurlaub

Nach Elternzeit und Sonderurlaub sind viele Mitarbeitende unsicher, ob sie wieder 
in ihre alte Tätigkeit zurückkehren wollen.
Sie wissen nicht, wie das Kind oder die Kinder reagieren, auf welche Weise 
Familientätigkeit und Beruf gut miteinander zu vereinbaren sind. Gerade, wenn es 
das erste Kind ist, fehlen entsprechende Erfahrungen.
Mitarbeitende können eine Übergangsphase beanspruchen. Sie vereinbaren zu-
nächst eine Arbeitszeit, die unterhalb der vertraglich geschuldeten liegt. Während 
dieser Übergangsphase dürfen Sie die Länge der täglichen Arbeitszeit variieren – in 
Abstimmung mit ihrem Vorgesetzten. Das Entgelt wird entsprechend berechnet.
Nach spätestens sechs Monaten müssen sie sich verbindlich für eine vertraglich 
fixierte Zeit entscheiden.

Gemeinden, Einrichtungen und BGV (vgl. § 13 AVO)

> Einplanen kann man vieles, Krankheiten nicht
Krankheit eines Kindes und Pflege eines Angehörigen

Erkrankt ein Kind, dass das 14. Lebensjahr noch nicht volllendet hat, schwer und 
muss deswegen zu Hause betreut werden, haben Pflichtversicherte Anspruch 
auf zehn Tage Dienstbefreiung und Krankengeld, sonstige Mitarbeitende haben 
Anspruch auf insgesamt 6 Tage Arbeitsbefreiung  im Jahr (mit Entgeltzahlung).
Lebt ein Angehöriger im selben Haushalt und erkrankt dieser schwer, stehen dem 
Pflegenden bis zu 1o Tage Dienstbefreiung (zum Teil mit Entgeltzahlung) im Jahr zu.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. § 30 AVO und Pflegezeitgesetz)

8  |   B e r u f  u n d  F am  i l i e
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Und in der Mittagszeit 

können Sie nach dem 

Rechten schauen...

> Manchmal helfen auch einzelne Tage
Dienstbefreiungen

Arbeitsrechtlich haben Mitarbeitende bei besonderen familiären Ereignissen 
Anspruch auf Dienstbefreiung bei dienstlich veranlasstem Umzug, Geburt eines 
Kindes, kirchlicher Eheschließung, Taufe, Erstkommunion und Firmung.  
Es ist eine Geste, im Alltag aber hilfreich. Die familiären Aufgaben können dann von 
beiden Partnern bewältigt werden.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. § 30 AVO)

> Die Eltern arbeiten und die Kinder sind betreut
Kinderbetreuung 

Eltern haben in der Regel nur sechs Wochen Urlaub. Sind die Kinder kleiner, müssen 
sie mit den Tagen jonglieren, damit die Ferienzeit abgedeckt werden kann.
Das Bischöfliche Generalvikariat wird in Zusammenarbeit mit anderen Trägern  
während der Ferien für Mitarbeitende gegen Entgelt eine Kinderbetreuung am 
Domhof anbieten. Die Öffnungszeiten werden den Arbeitszeiten angepasst. Eine 
Mahlzeit wird angeboten. 

BGV, Einrichtungen am Domhof, Caritaseinrichtungen in Hildesheim

> Wenn Not ist: das Kind am Arbeitsplatz
Elternarbeitsbüro

Nach Absprache mit dem Vorgesetzten und in Abstimmung mit den Kollegen dürfen 
Kinder die Eltern auf Zeit zur Arbeit begleiten, damit sie versorgt oder beaufsichtigt 
sind.

BGV

Wenn nichts mehr geht: der 

Partner krank, die Nachbarin 

in Urlaub und die Großeltern 

verreist. Ein Notnagel.

A n g e b o t e  f ü r  M i tarb    e i t e r i n n e n  u n d  M i tarb    e i t e r  i m  B i st  u m  H i l d e sh  e i m  |  9
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Statt das sie ganz aufhört, 

können beide reduziert weiter 

arbeiten. Die Kinder freuen 

sich über Papa und Mama oder 

der pflegebedürftige Großvater 

ist versorgt.

Sie sind über Ihren Partner oder 

Ihre Partnerin ausreichend 

versichert? Dann könnte dies 

eine Möglichkeit sein...

> Arbeit und Familienarbeit verbinden durch Verzicht
Teilzeitbeschäftigung

Schon lange vor den entsprechenden Regelungen hat es im Bistum Hildesheim 
eine hohe Bereitschaft zum (befristeten) Abschluss von Teilzeitarbeitsverträgen 
gegeben.
Diese Tradition wird unvermindert fortgeführt. Wer Teilzeit arbeiten möchte, erhält 
Rückkehrgarantien, unter Umständen auch Abfindungen, weil er oder sie einen Teil 
des Arbeitsplatzes intern für andere freimacht.
Teilzeitarbeit ist meistens „Frauenarbeit“. Das Bistum will die Zahl der Teilzeit-
beschäftigungen insbesondere bei Männern erhöhen und Männer ermutigen, mehr 
Familientätigkeiten zu übernehmen.
Familientätigkeit geht einher mit reduzierten Entgelten. Teilzeitbeschäftigungen 
können dies wenigstens mildern.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. § 13 AVO)

> Manchmal eine Alternative
Minijobs

Mit Minijobs kann der Dienstgeber flexibel nicht nur auf Arbeitserfordernisse 
und Finanzmangel reagieren, sondern den Einstieg oder Wiedereinstieg in die 
Berufstätigkeit fördern. 
Wer im Zentrum seines Lebens die Familientätigkeit sieht und nur in geringem 
Umfang berufstätig sein will, für den kann das attraktiv sein.
Da Minijobs allerdings nicht sozialversicherungspflichtig sind, wird in der Regel nicht 
für die Rente eingezahlt und die Krankenversicherung muss anders gesichert sein.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV 
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B e r u f  u n d  F a m i l i e  _  1 1
>

 Das



 g

e
ht


 …

Jobsharing? Haben wir schon 

lang. Sie können es auch 

verwirklichen.

Altersteilzeit ist (auch) ein 

Enkelbonus. Nutzen Sie ihn!

Achtung: Nach gegenwärtigem 
Stand kann ATZ nur noch in 
Anspruch nehmen, wer vor 

dem 1.1.2010 die Altersteilzeit 
antritt. 

> Beide beim Bistum, beide in der Familie
Partnerplätze

Wenn der Mann oder die Frau beim Bistum arbeiten, sich beide aber teilzeitbeschäftigt 
um die Familie kümmern wollen, dann kann - soweit betrieblich möglich -  dem bislang 
nicht beschäftigten Partner ein zeitreduzierter Arbeitsplatz angeboten werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass insgesamt eine Arbeitzeitreduzierung (mindestens 
10%) eintritt.

Einrichtungen, BGV und ggf. Gemeinden

> Auch als Großeltern hat man Familienpflichten
Altersteilzeit

Die Altersteilzeitangebote des Bistums sind großzügig und können bereits mit 
vollendetem 55. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Hier gilt: Geld gegen 
Lebensqualität, Zeit gegen Arbeit bis zum Renteneintritt.
Auch wenn es in diesem Zusammenhang merkwürdig klingt: Altersteilzeit kann 
Familien stützen, indem Großeltern junge Familien entlasten.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. Anlage 3 der AVO)

> Weniger Entgelt, aber gesicherte Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge

Männer und Frauen im kirchlichen Dienst haben sich daran gewöhnt: Mit der 
gesetzlichen Rente erhält man eine Zusatzrente (VBL oder KZVK).
Dies ist bei anderen Arbeitgebern nicht selbstverständlich. Diese Zusatzversorgung 
kann durch die sogenannte Bruttoentgeltumwandlung aufgestockt werden. Das 
Bistum zahlt einen Zuschuss.  Wenn nur einer für das Familieneinkommen sorgt, ist 
es wichtig, dass die Altersversorgung für beide ausreichend ist.

Gemeinden, Einrichtungen, BGV (vgl. § 26 der AVO)

Damit können Sie nicht reich, 
aber auch nicht arm werden. 
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Warum nur das BGV? Warum 
wir nicht? Der Aufwand für 

die Zertifizierung ist groß. Das 
BGV will Vorreiter sein. Es wird 
Einrichtungen und Gemeinden 

an seinen Erfahrungen und 
Entwicklungen teilhaben 

lassen. Wir werden über unsere 
Erfahrungen informieren und 

in Einzelfällen auch finanzielle 
Mittel zuschießen.

Ein Tag in der Woche arbeiten 
Sie zu Hause. Per Internet 

sind Sie mit der Zentrale 
verbunden: schreiben, buchen, 

kommunizieren.
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  Daran arbeiten wir…
      Gemeinden, Einrichtungen und BGV (vgl. § 19 AVO)

> Wir wollen vorbildlich sein
Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Generalvikariat

Das Bischöfliche Generalvikariat ist seit 2008 als Institution zertifiziert, die sich 
besonders um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bemüht.
Das Testat weist aus, dass wir bereits vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung 
realisiert haben. Gleichzeitig beinhaltet es die Selbstverpflichtung, den beschrittenen 
Weg weiterzugehen.
Jährlich erfolgt eine Überprüfung, die Zertifizierung selbst muss alle drei Jahre 
wiederholt werden.

BGV (vgl. www.berufundfamilie.de)

> Nicht nur flexible Zeit, auch flexibler Ort
Telearbeitsplätze

Die Arbeitswelt verändert sich ständig. Gerade administrative Arbeitsplätze 
brauchen immer weniger einen festen Ort. 
Bislang ist unsere Platzlogistik auf ein Zentrum, einen Arbeitsort ausgerichtet. Die 
Telekommunikationstechnik erlaubt andere Möglichkeiten: Zeitweises Arbeiten 
dort, wo man lebt.
Das Projekt „Flexibler Arbeitsort“ soll beispielhaft erkunden, ob durch eine 
Veränderung der Arbeitsplatzlogistik die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wirksamer gefördert werden kann. 
Schon jetzt haben Mitarbeitende, in deren Haushalt Kinder und Jugendliche bis 
zum Alter von 14 Jahren leben, das Recht, einen Teil der Arbeitszeit außerhalb ihres 
Arbeitsplatzes zu leisten, wenn dem betriebliche Gründe nicht entgegenstehen.

Gemeinden, Einrichtungen und BGV (vgl. § 7 AVO)
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Sie haben z.B. drei Jahre 
wegen der Geburt des Kindes 
ausgesetzt. Damit verzögert sich 
eigentlich auch Ihr Stufenaufstieg 
um die entsprechende Zeit. Der 
Dienstgeber anerkennt ein Teil 
Ihres Familienengagements auch 
als beruflich nützlich.

> Fördern, fordern, entwickeln
Fonds Beruf+Familie

Die neue AVO kennt keine Familienkomponenten beim Entgelt. Sie entspricht damit 
den Regelungen im Öffentlichen Dienst und nahezu aller anderen Tarifverträge. 
Familien sollen durch die Angebote des vorliegenden Programms unterstützt 
werden. Allerdings: In manchen Fällen werden kleine Einrichtungen und Gemeinden 
durch diese Möglichkeiten stärker belastet als große Institutionen.
Das Bistum beabsichtigt deshalb, einen Fonds bereitzustellen, aus dem Maßnahmen 
und Initiativen insbesondere kleiner Dienstgeber unterstützt werden, die die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagiert fördern.

Gemeinden und Einrichtungen

> Qualifizierung durch Familientätigkeit
Stufenaufstieg: 1 Jahr Anerkennung 

Wenn Mitarbeitende ihre Arbeit unterbrechen, verfällt die erworbene Stufenlaufzeit 
oder sie wird unterbrochen. 
Geplant ist die Anerkennung von einem Jahr Familientätigkeit auf die Stufen-
laufzeit.

14 |   B e r u f  u n d  F am  i l i e
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> Gut, dass es sie gibt, besser, wenn sie mehr                  
familientätig wären
Männer

Familientätigkeit ist weiterhin meistens Frauentätigkeit. Dieses Stereotyp ändert 
sich auch deswegen so langsam, weil die Arbeitswelt auf Familien lange Zeit wenig 
Rücksicht genommen hat.
Männer (und männliche Arbeitgeber) entdecken erst langsam, dass die Unterstützung 
von Familientätigkeit kein Good-will ohne Nutzen ist, sondern Ressourcen freisetzt, 
die im Arbeitsleben fehlen und genutzt werden könnten.
Dabei geht es nicht nur um die berühmte Sozialkompetenz derjenigen, die ein 
differenziertes  „Kleinunternehmen“ über Jahre managen. Es geht auch darum, 
entspanntere Arbeitssituationen zu ermöglichen.  Entspannung bedeutet Abbau 
von Stress, mehr Produktivität, Kreativität und Kommunikation.
In den nächsten Jahren wird besonderes Augenmerk darauf gerichtet, dass Männer 
die vielfältigen Angebote besser annehmen und deren Nutzen entdecken.
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Das können Vorgesetzte tun...

Unterstützen Sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Ihre Haltung, Ihre 
Praxis und Ihre Aufmerksamkeit.
	 Wägen Sie sorgfältig die Interessen der Einrichtung oder Abteilung mit denen 

der Mitarbeitenden ab. 
	 Denken Sie nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig: Zufriedene, 

entspannte Mitarbeitende sind motivierter als gehetzte und überforderte.
	 Orientieren Sie sich über die persönliche Situation Ihrer Mitarbeitenden, ohne 

indiskret zu sein.
	 Thematisieren Sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im jährlichen 

Mitarbeitergespräch. Fragen Sie ausdrücklich nach Problemen und Wünschen.
	 Binden Sie Ihre Mitarbeitervertretung ein und versuchen Sie, Kompromisse zu 

finden.
	 Kommunizieren Sie klar, wo Sie entgegenkommend sein können – und wo 

nicht.
	 Informieren Sie die HA Personal/Verwaltung im Generalvikariat, wenn Sie 

arbeitsrechtlichen Regelungsbedarf sehen.
	 Wecken Sie Bewusstsein in Ihrer Mitarbeiterschaft für die speziellen Probleme 

von berufstätigen Eltern. Lassen Sie (auch sanfte) Diskriminierungen nicht zu.
	 Überlegen Sie besonders, wie Sie berufstätige Väter stützen können, damit sie 

sich mehr in die Familienarbeit einbinden lassen.

Denken Sie daran: Die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein 
Führungsziel, das der Generalvikar vorgegeben hat.
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Ihr Beitrag…
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Das können Mitarbeiter-
vertretungen tun...

Es gehört zu den Aufgaben, die die Mitarbeitervertretungsordnung vorgibt: Verein-
barkeiten von Beruf und Familie (vgl. § 26 MAVO) unterstützen. Mitarbeitervertre-
tungen haben hier eine besondere Verantwortung.
	 Prüfen Sie, ob der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausreichend Reali

sierungschancen gegeben werden.
	 Suchen Sie mit Ihrem Dienstgebervertreter das Gespräch und machen Sie 

Vorschläge.
	 Eruieren Sie in der Mitarbeiterschaft, welche Bedarfe bestehen und welche 

Unterstützungsmöglichkeiten gewünscht werden.
	 Schützen Sie berufstätige Eltern vor Diskriminierungen und behalten Sie deren 

private Situation im Blick.
	 Machen Sie Vorschläge für Verbesserungen.
	 Thematisieren Sie das Anliegen auf Mitarbeiterversammlungen.
	 Diskutieren Sie das Thema  in Mitarbeitervertetungsseminaren.
	 Regen Sie arbeitsrechtliche Veränderungen bei Ihren Vertretern in der Koda an.
	 Lassen Sie nicht zu, dass die Thematik als privat denunziert wird. 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist „Unternehmensziel“ im Bistum 
Hildesheim. Deshalb ist eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Dienstgeber 
und Mitarbeiterschaft notwendig.
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Personalentwicklung im 
Bistum Hildesheim

Das Bistum Hildesheim fördert nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
sondern unterstützt durch viele Module Ihr Engagement und die eigenen Ambitionen.
Sprechen Sie als Vorgesetzter – zum Beispiel im Mitarbeitergespräch – über 
Förderungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Vereinbaren Sie geeignete Schritte. 
Sprechen Sie als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Ihren Vorgesetzten an, schlagen Sie 
ihm Qualifizierungen vor, die für eine gute Arbeitsqualität notwendig sind.
Das Referat Personalentwicklung in der Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung und 
Beratung berät, bietet Hilfen an und plant in Kontakt mit Vorgesetzten und Mit-
arbeitenden angemessene Schritte.
Die Hauptabteilung Personal/Verwaltung trägt gemeinsam mit den anderen Personal-
verantwortlichen Sorge für die Weiterentwicklung von Personalförderungen.
Orientieren Sie sich im Mitarbeiterportal (Personalentwicklung) von www.bistum-
hildesheim.de über die vielfältigen Angebote der Personalentwicklung in unserem 
Bistum:
Führungsqualifizierung und Führungsförderung | Berufliche Entwicklung | 
Berufsprofile | Nachfolgeplanung | Coaching | Supervision | Mitarbeitergespräch | 
Qualifizierungen | 55 plus | Kollegiale Beratung | Kontaktprogramme | 
Gleichstellung/Frauenförderung | Blickwechsel |  Teamentwicklung | 
Gesundheitsförderung | Wissensmanagement

Sie fragen. Wir fördern.

20 |  B e r u f  u n d  F am  i l i e



>
 K

o
n

t
a

k
t

e

Kontakte...
Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim
Domhof 18–21, 31134 Hildesheim

Stabsreferentin für Gleichstellung und Frauenförderung
Agnes Jansen-Richter
Tel.: 05121 / 307-277, agnes.jansen-richter@bistum-hildesheim.de

Familienbeauftragte für das Bischöfliche Generalvikariat
Maria von Berg
Tel.: 05121 / 307-421, maria.berg@bistum-hildesheim.de

Stelle gegen Diskriminierung in der Arbeitswelt (nach AGG)
Karin Lojen
Tel.: 05121 / 307-408, karin.lojen@bistum-hildesheim.de

HA Personal/Verwaltung
Hans Georg Ruhe
Tel.: 05121 / 307-404, hansgeorg.ruhe@bistum-hildesheim.de

HA Personal-Seelsorge
Domkapitular Heinz-Günter Bongartz
Tel.: 05121 / 307-270, heinz-guenter.bongartz@bistum-hildesheim.de

HA Bildung, Referat Schulverwaltung
Manfred Bruns
Tel.: 05121 / 307-290, manfred.bruns@bistum-hildesheim.de

Kommission zur Regelung des Diözesanen Arbeitsvertragsrechtes (Koda)
Vorsitzender

Referat Personalentwicklung
Ulrich Koch
Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung und Beratung
Neue Straße 3, 31134 Hildesheim, Tel.: 05121 / 1791551,
ulrich.koch@bistum-hildesheim.de

Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen
Domhof 10/11, 31134 Hildesheim, Tel.: 05121 / 28895-73
diag-mav.hildesheim@web.de

Impressum

Herausgeber: Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim
Hauptabteilung Personal/Verwaltung, Domhof 18–21, 31134 Hildesheim
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Flexibilität nutzen, stützen und fordern
Arbeitszeit

Arbeitszeit sparen und ausgeben, wenn es eng wird
Arbeitszeitkonto

Wer reduziert, wird belohnt
Familien-SparZeit

Zeit für die Familie sparen
6+1 (Sabbaticals)

Den Start ins Familienleben leichter machen
Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld

Mehr gemeinsame Freizeit
15 Tage Familienzeitguthaben

Kleingeld ist auch Geld
Geburtsbeihilfe

Ganz für die Familie, aber der Arbeitsplatz bleibt erhalten
Sonderurlaub

Im Bilde bleiben
Kontaktprogramm Elternzeit

Im Stoff bleiben
Qualifizierungen

Erst testen, dann entscheiden
Rückkehr nach Elternzeit oder Sonderurlaub 

Einplanen kann man vieles, Krankheiten nicht
Krankheit eines Kindes und Pflege eines Angehörigen

Manchmal helfen auch einzelne Tage
Dienstbefreiungen

Die Eltern arbeiten und die Kinder sind betreut
Kinderbetreuung

Wenn Not ist: das Kind am Arbeitsplatz
Elternarbeitsbüro

Arbeit und Familienarbeit verbinden durch Verzicht
Teilzeitbeschäftigung

Manchmal eine Alternative
Minijobs

Beide beim Bistum, beide in der Familie
Partnerplätze

Auch als Großeltern hat man Familienpflichten
Altersteilzeit

Weniger Entgelt, aber gesicherte Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge

Wir wollen vorbildlich sein
Vereinbarkeit von Beruf und Familie im 
Generalvikariat

Nicht nur flexible Zeit, auch flexibler Ort
Telearbeitsplätze
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Beruf+Familie
[besser arbeiten]

> Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bistum Hildesheim

Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim
HA Personal/Verwaltung

Domhof 18–21
31134 Hildesheim




